
3) Gesetz betreffend die Einsetzung -eines Ausschusses zur

Erörterung des Verhällnisses zwischen Staat und Landeskirche

7. März 1928 (Dansk Lovtidende 1928 nr. 52)

§ i.

Der Kirchenminister wird ermächtigt einen Ausschuß zur Unter-

suchung des Verhältnisses zwischen Staat und Landeskirche und zur

Abgabe von Gutachten über Änderungen des bestehenden Ver-

hältnisses, insbesondere auch über die Zweckmäßigkeit einer vollständi-

gen Trennung, einzusetzen.

§
Der Ausschuß setzt sich zusammen aus:

8 vom Reichstag gewählten Mitgliedern -nebst Vertretern
8 vom Gemeinderat des Reiches nach den Grundsätzen der Verhält-
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niswahl gewählten Mitgliedern nebst Vertretern. Der Kirchen-
minister trifft die&apos;zur Vornahme der Wahl nötigen Anordnungen
und erläßt die näheren Vorschriften.

5 von folgenden Vereinigungen und Instituten gewählten Mit-

gliedern nebst Vertretern., nämlich:

(Aufzählung)
Der Kirchenminister erläßt&apos;die nötigen näheren Vorschriften für die

Wahl dieser Mitglieder.
5 Mitglieder bestimmt der kirchenminister.

§ 3-

-

Der Kirchenminister bestimmt aus den Ausschußmitgliedern dessen
Vorsitzenden.

§ 4.-
Die- Ausschußmitglieder erhalten Tagegelder für die Reise- und

Sitzungstage sowie Ersatz der Reisekosten nach näherer Anordnung des
-Kirchenministers.

Der Aussdhuß kann besoldetes Personal anstellen.

e-I, zDie Kosten des Ausschusses trägt&apos;die Staatskasse.
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